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EVA 

LANDESKIRCHLICHE 
BASISTEXTE 

 

„Antisemitismus ist Gotteslästerung“ * 

Mit großer Sorge sieht die Landessynode der Evangelischen Landes-
kirche in Baden den wachsenden Antisemitismus in Medien, in 
politischen Debatten und bei Übergriffen auf jüdische Menschen 
und Einrichtungen. Es gibt wieder mehr jüdische Mitbürgerinnen 
und Mitbürger in Deutschland, die sich unsicher und bedroht füh-
len. Antisemitismus gefährdet die Grundlagen unserer freiheitli-
chen Gesellschaft insgesamt.  
In Artikel 3 unserer Grundordnung heißt es:  

„Die Evangelische Landeskirche in Baden will im Glauben an Jesus Christus und im 
Gehorsam ihm gegenüber festhalten, was sie mit der Judenheit verbindet. Sie lebt aus 
der Verheißung, die zuerst an Israel ergangen ist, und bezeugt Gottes bleibende Erwäh-
lung Israels. Sie beugt sich unter die Schuld der Christenheit am Leiden des jüdischen 
Volkes und verurteilt alle Formen der Judenfeindlichkeit.“  

Wo auch immer jüdisches Leben diskreditiert, beeinträchtigt oder 
gar angegriffen wird, erhebt die Landessynode entschieden Wider-
spruch und sagt den jüdischen Gemeinden ihre unverbrüchliche 
Weggemeinschaft zu. Christlicher Glaube und Judenfeindlichkeit 
schließen einander aus. Wir wenden uns gegen jede Form von 
Antisemitismus.  

Die Landessynode bejaht nachdrücklich das Existenzrecht des 
Staates Israel. Wir geben unserer Hoffnung Ausdruck und beten für 
ein versöhntes Miteinander von jüdischen und palästinensischen 
Menschen im Heiligen Land in einem gerechten und fairen Frieden 
für Alle. Im Glauben an die Veränderbarkeit von festgefahrenen 
Verhältnissen setzen wir auf die Unterstützung und Förderung aller 
Kräfte und Initiativen, die Begegnung ermöglichen und dem Frieden 
dienen.  

Die Landessynode bittet alle Kirchengemeinden der Landeskirche 
und ihre Mitglieder, sich öffentlich und entschieden - insbesondere 
in den digitalen Medien - gegen jegliche Form von Antisemitismus 
und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in Kirche und Gesell-
schaft zu wenden und die Nachbarschaft zu jüdischen Gemeinden 
aktiv zu pflegen. Die Evangelische Landeskirche in Baden sieht sich 
auch weiterhin in der Verantwortung, ihre Mitarbeitenden in den 
unterschiedlichen kirchlichen Arbeitsfeldern (von den Kindertages-
stätten über die Schulen, von der Jugend- und Konfirmandenarbeit 

bis zur Erwachsenenarbeit) dafür zu sensibilisieren und zu schulen.  

Die Landessynode widerspricht allen Formen der Diskriminierung 
und Diffamierung von Menschen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu 
einer bestimmten Religions- und Glaubensgemeinschaft. Sie bittet 
die Kirchengemeinden, Kirchenbezirke und den Evangelischen 
Oberkirchenrat, den Dialog mit der jüdischen Gemeinschaft zu 
intensivieren und zudem im interreligiösen Gespräch insbesondere 
den Dialog mit dem Judentum und dem Islam zu fördern.                               
Bad Herrenalb, 26.10.2018 

*aus: Antisemitismus – Vorurteile, Ausgrenzungen, Projektionen“ EKD 
09/2017          

 

 

LANDESKIRCHLICHER BEAUFTRAGTER FÜR DAS  
CHRISTLICH-JÜDISCHE GESPRÄCH  

Pfarrer Dr. Klaus Müller 
Evangelischer Oberkirchenrat 
Blumenstraße 1–7, 76133 Karlsruhe 
Telefon: 0721-9175-520 
E-Mail: klaus.mueller@ekiba.de 
 
 

STUDIENKREIS „KIRCHE UND ISRAEL“  

Sprecherin: Pfarrerin Kira Busch-Wagner 
Memelerstr. 36, 76227 Karlsruhe 
Telefon: 0721/4 12 56 
E-Mail: Kira.Busch-Wagner@kbz.ekiba.de  
 

in Zusammenarbeit mit der landeskirchlichen 

FACHGRUPPE CHRISTLICH-JÜDISCHES GESPRÄCH  
 

 

 

 

 

www.ekiba.de
Die Evangelische Landeskirche in Baden im Internet 

www.ekiba.de/judentum 
Direkter Link zum Arbeitsbereich  

www.ekiba.de/Referat-5 
Direkter Link zum Referat 3 
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Landessynode der Ev. Landeskirche in Baden 
Erklärung zum Thema »Christen und Juden«, 3. Mai 1984 
 

Die Synode der Evangelischen Landeskirche in Baden folgt dem Auftrag 
der Grundordnung im § 69 sich um die Begegnung der Judenheit zu 
bemühen. Deshalb wird erklärt: 
 

1. Die Synode stellt sich der geschichtlichen Notwendigkeit, aufgrund 
biblischer Einsicht ein neues Verhältnis der Kirche zum jüdischen Volk 
zu gewinnen. Durch Jahrhunderte wurden christliche Theologie, kirchli-
che Predigt, Unterweisung und kirchliches Handeln immer wieder von 
der Vorstellung belastet, das jüdische Volk sei von Gott verworfen. 
Dieser christliche Antijudaismus wurde zu einer der Wurzeln des Anti-
semitismus. Deshalb bekennen wir betroffen die Mitverantwortung und 
Schuld der Christenheit in Deutschland am Holocaust. 

 

2. In unserem Bemühen um ein neues Verstehen stellen wir dankbar 
fest, dass das Alte Testament gemeinsame Grundlage für Glauben und 
Handeln von Juden und Christen ist. Wir sehen den unlösbaren Zu-
sammenhang des Neuen Testaments mit dem Alten Testament neu. 
Wir lernen deren Verhältnis zueinander von der Verheißung Gottes her 
verstehen: Gott gibt, erfüllt und bekräftigt sie neu. Das »Neue« ersetzt 
nicht das »Alte«.  

 

3. Wir glauben an Gottes Treue: Er hat sein Volk Israel erwählt und 
hält an ihm fest. Darum müssen wir der Auffassung widersprechen, 
dass Israel von Gott verworfen sei. Die Erwählung Israels wird auch 
nicht durch die Erwählung der Kirche aus Juden und Heiden aufgeho-
ben. 
Wir Christen bekennen uns zu Jesus, der ein Jude war, als dem für alle 
gekreuzigten, auferstandenen und wiederkommenden Herrn, dem 
Heiland der Welt. Mit Schmerz und Trauer stellen wir fest, dass uns 
dieses Bekenntnis vom Glauben des jüdischen Volkes trennt. Im Glau-
ben an Jesus Christus und im Gehorsam ihm gegenüber wollen wir 
unser Verhältnis zu den Juden neu verstehen und festhalten, was uns 
mit ihnen verbindet: 

4. Wir bekennen mit den Juden Gott als den Schöpfer des Himmels 
und der Erde. Wir glauben mit den Juden, dass Gerechtigkeit und Liebe 
Weisungen Gottes für unser ganzes Leben sind. Wir hoffen mit den 
Juden auf einen neuen Himmel und eine neue Erde und wollen mit 
ihnen in der Kraft dieser Hoffnung für Gerechtigkeit und Frieden in 
dieser Welt arbeiten. 
 

Wir bitten Gemeinden und Kirchenbezirke, an diesem Thema weiterzu-
arbeiten und im Bemühen nicht nachzulassen, auf diese Weise in der 
Begegnung mit der Judenheit zu einem erneuerten Verhältnis zueinan-
der zu gelangen. 
 

Landessynode der Evangelischen Landeskirche in Baden  
15. April 1988  
 

40 Jahre Staat Israel – Wort an die Gemeinden  
 

Am 14. Mai 1948  wurde  der  Staat Israel  ausgerufen.  Die 
Unabhängigkeitserklärung betont den Zusammenhang von Volk 
und Land Israel. Darum versteht sich der Staat Israel als Zuflucht 
und Heimstatt für Juden.  

Als Christen haben wir eine Mitverantwortung für Israel. In der  
Existenz  des  Volkes  Israel sehen  wir  ein  Zeichen  der Treue 
Gottes, dessen Verheißungen weiterwirken, und sind überzeugt, 
dass auch die Gründung des Staates Israel ein Zeichen des Weg-

es Gottes mit Israel ist.  

Wir  sehen,  dass  die  Gründung  des  Staates  Israel  für  im 
Lande und besonders in den seit 1967 besetzten Gebieten leben-
de  christliche  und  moslemische  Menschen Ungerechtigkeiten 
mit  sich  gebracht  hat. Wir  spüren  auch die Ratlosigkeit der 
Menschen und Völker im Nahen Osten, die  bis  heute  in  Konflik-
ten  leben.  Die  Lösung  dieser Konflikte ist nur unter der Vo-
raussetzung der Anerkennung des  Rechtes  auf  staatliche  
Existenz  Israels  denkbar.  

Weitere  Schritte  sind  notwendig  und  erfordern  Toleranz, 
Gleichberechtigung und Wahrung des Lebensrechtes aller dort 

lebenden Menschen.  

Mit dem jüdischen Volk in Israel und in aller Welt freuen wir uns  
darüber,  dass  seit  nunmehr  40  Jahren  ein  jüdischer Staat  
besteht.  Zum  40.  Jahrestag  der  Staatsgründung Israels  beten  
wir  zu  Gott,  dass  er  seinem  Volk  Israel Frieden  gewähre  
und  alle  Menschen  im  Nahen  Osten miteinander zum inneren 

und äußeren Frieden führe.  

 

Gesetzes- und Verordnungsblatt 
der Evangelischen Landeskirche in Baden 
Karlsruhe, den 4. Juli 2007 
 
Die Landessynode hat mit verfassungsändernder 
Mehrheit gemäß § 132 Abs. 2 und 3 der Grundordnung 
(am 26.4. 2001 bzw. 28.4.2007) das folgende kirchli-
che Gesetz beschlossen: 
… 
Erster Abschnitt. Grundsätzliche Bestimmungen 
Erster Titel. Theologische Grundlagen 
… 
Artikel 3 
Die Evangelische Landeskirche in Baden will im 
Glauben an Jesus Christus und im Gehorsam ihm 
gegenüber festhalten, was sie mit der Judenheit 
verbindet. Sie lebt aus der Verheißung, die zu-
erst an Israel ergangen ist, und bezeugt Gottes 

bleibende Erwählung Israels. Sie beugt sich 
unter die Schuld der Christenheit am Leiden des 
jüdischen Volkes und verurteilt alle Formen der 
Judenfeindlichkeit. 
… 
Fünfter Abschnitt. Die Landeskirche 
Erster Titel. 
Auftrag und Rechtsstellung der Landeskirche 
… 
Artikel 55 
Die Landeskirche ist darauf bedacht, in Gottes-
dienst und Unterricht, Lehre und Leben ihr Ver-
ständnis des Volkes Israel als Gottes Volk wach  
zu halten, wie es in Artikel 3 niedergelegt ist. 
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